
DIE MAGISCHE GEBIRGSWELT HARZ: BRAUNLAGE
4 Nächte Urlaub zum Preis von 3! 7 Nächte Urlaub zum Preis von 6!

Tel.: 0391 – 5999 977

info@reisen.volksstimme.de

reisen.volksstimme.de

Verbringen Sie einen entspannten Kurzurlaub im Nationalpark Harz, dem Natur- und
Wanderparadies. Erkunden Sie die Umgebung und lassen Sie sich von zahlreichen
Freizeitmöglichkeiten, wie etwa einer Fahrt mit der Wurmbergseilbahn oder
zahlreichen Wanderwegen, begeistern. Sie übernachten im wunderschön mitten in
der Natur gelegenen Maritim Berghotel Braunlage. Hier erwarteten Sie zahlreiche
Freizeitangebote, Wellness und ein exzellentes Restaurant.

REISE-INFO

Eingebettet in märchenhafte Bergwälder und romantische Flusstäler liegt das familiär
geführte Maritim Berghotel Braunlage im Nationalpark Harz. Ihr Urlaubsort ist ideal
geeignet für Wander- und Naturfreunde. Sie übernachten vier oder sieben Nächte
im Maritim Berghotel Braunlage. Das 4-Sterne-Hotel besticht mit einer ruhigen und
wunderschönen Lage direkt am Fuße des Wurmberges. Das Maritim bietet Ihnen
zudem ein großes Portfolio an Freizeitmöglichkeiten. Die Seilbahn zum Wurmberg
und zahlreiche Wanderwege führen direkt am Haus vorbei. Ihnen stehen
Tennisplätze, ein Volleyballfeld und eine SwinGolf-Anlage zur Verfügung. Zudem
können Sie sich im hoteleigenen Hallenbad mit Sauna, im Schwimmbad im
Außenbereich oder bei verschiedenen Massagen und Anwendungen verwöhnen
lassen und entspannen. Im Restaurant "Pfaffenstieg" nehmen Sie jeden Morgen
ein reichhaltiges Frühstück ein und starten so optimal in den Tag. Erleben Sie in
einen abwechslungsreichen Kurzurlaub und lassen Sie die Seele bei klarer Harzluft
baumeln!

Kinderpreise:

 Kind bis 6 Jahre kostenfrei
 Kind von 7-12 Jahre: 147,50 Euro pro Kind (4 Nächte)
 Kind von 7-12 Jahre: 292,00 Euro pro Kind (7 Nächte)
 Kind von 13-17 Jahre: 236,00 Euro pro Kind (4 Nächte)
 Kind von 13-17 Jahre: 467,20 Euro pro Kind (7 Nächte)
 max. 1 Kind im Zimmer der Eltern möglich.

Im Maritim Berghotel Braunlage erwarten Sie:

 309 Zimmer mit Balkon oder Terrasse
 Kostenf reies Internet via WLAN und Kabel
 Restaurant Pfaffenstieg
 Altenglischer Pub mit Terrasse
 Dachgarten-Café
 Gemütliche Hotelbar
 Großzügiger Wellnessbereich mit Hallenschwimmbad, Sauna und Fitnessraum
 Beauty-Studio mit Massageabteilung
 Täglich wechselndes Aktivprogramm der Gästebetreuung
 Tiefgaragen- & Außenstellplätze (kostenpflichtig)

Leistungen

 4 oder 7 Nächte im Maritim
Berghotel Braunlage in der
Classic Kategorie

 Täglich reichhaltiges Frühstück

 4 x Abendessen im Rahmen der
Halbpension

 1 x Begrüßungssekt am
Anreisetag zum Abendessen

 1 x Obstkorb auf dem Zimmer

 Freie WLAN-Nutzung

 Buchen ohne Risiko: Eine
kostenlose Stornierung oder
Umbuchung ist bis 14 Tage vor
Anreise möglich.

 Kind bis 6 Jahre frei, weitere
Kinderpreise auf Anfrage

Die HKR Hotel und Kurzreisen
GmbH, Osnabrück tritt als
Vermittler der Reise auf.

Es gelten die Reisebedingungen
und AGB des Vertragspartners.
Der Vertragspartner ist die
Maritim Hotelgesellschaft mbH.
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Im Rahmen der Pandemie (Coronavirus COVID-19) hat das Maritim Hotel
Maßnahmen unternommen, um die Sicherheit der Gäste und des Personals zu
gewährleisten. Bestimmte Services und Einrichtungen können daher nicht oder nur
eingeschränkt zur Verfügung stehen.
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Reise-Highlights:

 4-Sterne-Komfort im Maritim Hotel
 4 x Abendessen im Rahmen der Halbpension
 Buchen ohne Risiko

VERANSTALTER

Maritim Berghotel Braunlage
Am Pfaffenstieg 1
38700 Braunlage
Telefonnummer: 05520 8050
Es gelten die aktuellen Reisebedingungen der Maritim Hotelgesellschaft mbH.

Sollten Sie noch Fragen zu Ihrer
Reise haben, stehen

wir Ihnen gerne unter folgender
Nummer zur Verfügung:

0391 – 5999 977
E-Mail: reisen@volksstimme.de

Volksstimme Reisen

Wir empfehlen den
Abschluss einer

Reiserücktrittskostenversicherung

Unser Serviceteam informiert
Sie hierzu gerne.
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Reisebedingungen von M-TOURS Erlebnisreisen
ab dem 20.10.2021

Auszug aus den Allgemeine Geschäfts- 
und Reisebedingungen der M-TOURS 
Erlebnisreisen GmbH (nachstehend 
M-TOURS Erlebnisreisen genannt)

Die vollständigen Reisebedingungen 
fi nden Sie unter 
www.m-tours.de/agb
Sie werden Bestandteil des zwischen 
M-TOURS Erlebnisreisen und dem 
Kunden geschlossenen Vertrages und 
ergänzen insoweit die gesetzlichen 
Bestimmungen. 

1. Abschluss des Reisevertrages 

1.1 Mit der Anmeldung bietet der Kunde 
M-TOURS Erlebnisreisen den Abschluss 
eines Reisevertrages verbindlich an. 

1.2 Die Anmeldung erfolgt durch den 
Anmelder auch für alle in der Anmeldung 
mit aufgeführten Teilnehmer, für deren 
Vertragsverpfl ichtungen der Anmelder wie 
für seine eigenen Verpfl ichtungen einsteht, 
sofern er eine entsprechende gesonderte 
Verpfl ichtung durch ausdrückliche und 
gesonderte Erklärung übernommen hat. 

1.3 Die Anmeldung kann schriftlich, münd-
lich, fernmündlich oder auf elektronischem 
Weg (E-Mail, Internet) vorgenommen 
werden, nachdem der Kunde vom Reise-
veranstalter i.S. des Art. 250 §§ 1-3 EGBGB 
ordnungsgemäß informiert wurde. 

1.4 Der Vertrag kommt mit der Annahme 
durch M-TOURS Erlebnisreisen zustande. 
Die Annahme bedarf keiner bestimmten 
Form. Bei oder unverzüglich nach Vertrag-
sabschluss wird M-TOURS Erlebnisreisen 
dem Kunden die den gesetzlichen Vorga-
ben entsprechende Reisebestätigung auf 
einem dauerhaften Datenträger über-mit-
teln bzw. in den Fällen des Art. 250 § 6 I 
EGBGB in Papierform aushändigen. 

1.5 Weicht der Inhalt der Bestätigung vom 
Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein 
neues Angebot von M-TOURS Erlebnisrei-
sen vor, an das M-TOURS Erlebnisreisen 
für die Dauer von 10 Tagen gebunden 
ist. Der Vertrag kommt auf der Grund-
lage dieses neuen Angebotes zustande, 
sofern M-TOURS Erlebnisreisen auf die 
Änderungen hingewiesen und im Übrigen 
seine vorvertraglichen Informationspfl ich-
ten gem. Art. 250 §§ 1-3 EGBGB erfüllt 
hat. Die Annahme des Kunden erfolgt 
durch ausdrückliche Erklärung, Anzahlung 
oder vollständige Zahlung gegenüber 
M-TOURS Erlebnisreisen. 

1.6 M-TOURS Erlebnisreisen weist darauf 
hin, dass nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten bei Pauschalreiseverträgen, die im 
sogenannten Fernabsatz abgeschlossen 
wurden (z.B. über Briefe, Telefonanrufe, 
E-Mails, Telemedien oder Online-Diens-
te), kein Widerrufsrecht besteht, sondern 
lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und 
Kündigungsrechte (siehe hierzu auch Ziff er 
6.). Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, 
wenn der Kunde den Vertrag über Rei-
seleistungen nach § 651a BGB außerhalb 
von Geschäftsräumen geschlossen hast, 
es sei denn, die Verhandlungen, auf denen 
der Vertragsschluss beruht, sind auf vor-
hergehenden Wunsch des Kunden geführt 
worden; im letztgenannten Fall besteht 
ebenfalls kein Widerrufsrecht. 

2. Bezahlung 

2.1 M-TOURS Erlebnisreisen hat zur Siche-
rung der Kundengelder eine Insolvenzver-
sicherung bei Deutscher Reisesicherungs-
fonds GmbH,  Sächsische Straße 1, 10707 
Berlin, abgeschlossen. 

2.2 Mit Zustandekommen des Reisever-
trages und der Aushändigung des Siche-
rungsscheines im Sinne von §§ 651r, 651t 
BGB, der Namen und Kontaktdaten des 
Kundengeldabsicherers in klarer, verständ-
licher und hervorgehobener Weise enthält, 
hat der Kunde in der Regel eine Anzahlung 
in Höhe von 20% des Reisepreises zuzüg-
lich etwaiger Kosten einer abgeschlos-
senen Versicherung zu leisten. Liegt dem 

Reisevertrag ein individuell unterbreitetes 
Angebot zugrunde, gilt abweichend von 
dieser Regelung die dort ausgewiesene 
Anzahlungshöhe. Von M-TOURS Erleb-
nis-reisen lediglich vermittelte Leistungen 
können je nach Zahlungsbedingungen der 
Leistungsträger abweichende Fälligkeiten 
haben, über die der Kunde vor Vertrags-
schluss informiert wird. 

2.3 Abweichend von Ziff . 2.2 kann der volle 
Reisepreis für eine Pauschalreise auch 
ohne die Aushändigung eines Sicherungs-
scheins verlangt werden, wenn die Reise 
nicht länger als 24 Stunden dauert, keine 
Übernachtung eingeschlossen ist und der 
Reisepreis 500 EUR nicht übersteigt. 

2.4 Die Anzahlung ist 14 Tage nach Bu-
chung fällig. Der restliche Reisepreis ist 4 
Wochen vor Abreise fällig, sofern die Reise 
nicht mehr aus den Gründen von Ziff  9.b 
abgesagt werden kann. Bei Überwei-
sungen aus dem Ausland hat der Kunde 
die zusätzlich anfallenden Gebühren für 
Auslandsüberweisungen vollständig zu 
tragen. Bei Buchungen, die weniger als 
zwei Wochen vor Reiseantritt vorgenom-
men werden, ist der gesamte Reisepreis 
nach Aushändigung der Rechnung inkl. 
des Sicherungsscheines fällig. 

2.5 Prämien für vermittelte Versicherungen, 
Rücktrittsentschädigungen, Bearbeitungs- 
und Umbuchungsgebühren sind jeweils 
sofort fällig. Aufwendungen für das Besor-
gen von Visa (z.B. Visagebühren) werden, 
sobald der Kunde M-TOURS Erlebnisreisen 
mit der Visabeantragung beauftragt hat, 
ebenfalls unmittelbar in Rechnung gestellt 
und fällig. 

2.6 Die Reiseunterlagen werden 
aus-schließlich nach erfolgter Gutschrift 
des gesamten Reisepreises auf dem Konto 
von M-TOURS Erlebnisreisen ausgehän-
digt oder zugesandt. Bis zur vollständi-
gen Bezahlung des Reisepreises steht 
M-TOURS Erlebnis-reisen gegenüber dem 
Kunden ein. Leistungsverweigerungsrecht 
zu. 

2.7 Leistet der Kunde die Anzahlung und/
oder die Restzahlung nicht fristgerecht, 
so ist M-TOURS Erlebnisreisen berechtigt, 
nach Mahnung mit Fristsetzung vom 
Reisevertrag zurückzutreten und dem 
Kunden die Rücktrittkosten gemäß Ziff er 
6 zu berechnen. M-TOURS Erlebnisreisen 
behält sich vor, die durch die Nicht- bzw. 
die unvollständige Zahlung anfallenden 
Mehrkosten (z. B. Bankgebühren, Rück-
lastschriftgebühren, etc.) weiterzubelasten 
und bei erfolgter Mahnung eine Mahn-
kostenpauschale von 3 € zu erheben. Es 
bleibt dem Kunden unbenommen, den 
Nachweis zu führen, dass keine oder we-
sentlich niedrigere Kosten entstanden sind. 

2.8 Bei kurzfristigen Buchungen, d.h., wenn 
zwischen Buchung und Reisebeginn 28 
Tage oder weniger liegen, ist der Reise-
preis Zug um Zug gegen Aushändigung 
der Reiseunterlagen und des Sicherungs-
scheines zu zahlen. 

2.9 Bei Währungsumrechnungen gilt der 
Kurs des Abrechnungsdatums und nicht 
der des Datums der Buchung. M-TOURS 
Erlebnisreisen haftet nicht für Kursdiff e-
renzen. Bei Belastung im Ausland können 
zusätzliche Gebühren von der Bank 
erhoben werden. 

3. Leistungen 

3.1 Der Umfang der vertraglichen Leis-
tungen ergibt sich ausschließlich aus der 
Leistungsbeschreibung von M-TOURS 
Erlebnisreisen sowie aus den entspre-
chen-den Angaben in der Reisebestäti-
gung und den gemäß Art. 250 § 3 EGBGB 
gemachten Angaben. Etwaige Neben-
abreden bedürfen der ausdrücklichen 
Bestätigung von M-TOURS Erlebnisreisen 
auf einem dauehaften Datenträger. 

3.2 Hotel-, Orts- oder Schiff sprospekte, 
die nicht von M-TOURS Erlebnisreisen he-
rausgegeben werden, sind für M-TOURS 

Erlebnisreisen nicht bindend. 

3.3 Dritte sind nicht befugt, von den Reise-
bedingungen oder den Ausschreibungen 
von M-TOURS Erlebnisreisen abwei-
chende Zusagen zu machen und/oder 
Vereinbarungen zu treff en. Besondere 
Kundenwünsche müssen durch M-TOURS 
Erlebnisreisen ausdrücklich schriftlich 
bestätigt werden, um Vertragsbestandteil 
zu werden. 

3.4 Leistungen, die als Fremdleistungen 
direkt vom Kunden bei Drittunternehmen 
gebucht werden, gehören nicht zum Leis-
tungsumfang von M-TOURS Erlebnis-rei-
sen (z. B. Sportveranstaltungen, Ausfl üge, 
Rundfahrten, Ausstellungen, etc.). 

4. Leistungsänderungen 

4.1 M-TOURS Erlebnisreisen behält sich 
ausdrücklich vor, aus sachlich berech-
tigten, erheblichen und nicht vorherseh-
baren Gründen vor Vertragsschluss eine 
Änderung oder Abweichung der Angaben 
in der jeweiligen Leistungsbeschreibung 
zu erklären. 

4.2 M-TOURS Erlebnisreisen verpfl ichtet 
sich, den Kunden über Leistungsänderun-
gen oder -abweichungen unverzüglich 
gem. § 651f II BGB auf einem dauerhaften 
Datenträger in Kenntnis zu setzen. Im Falle 
einer erheblichen Änderung der Reise ist 
der Kunde berechtigt, ohne Kosten vom 
Reisevertrag zurückzutreten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwer-
tigen Reise zu verlangen, wenn M-TOURS 
Erlebnisreisen in der Lage ist, eine solche 
Reise ohne Mehrpreis für den Kunden 
anzubieten. Der Kunde hat diese Rechte 
unverzüglich nach Erhalt der Mitteilung 
über die Änderung gegenüber M-TOURS 
Erlebnisreisen geltend zu machen. 

4.3 Eventuelle Gewährleistungsansprüche 
bleiben unberührt, soweit die geänderten 
Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 

5. Preisänderungen 

M-TOURS Erlebnisreisen behält sich vor, 
den im Reisevertrag vereinbarten Preis 
im Falle der Erhöhung der Beförderungs-
kosten oder der Abgaben für bestimmte 
Leistungen wie Hafen- oder Flughafen-
gebühren, Sicherheitsgebühren im Zusam-
menhang mit der Beförderung, Einreise-, 
Aufenthalts- und Eintrittsgebühren oder ei-
ner Änderung der für die betreff ende Reise 
geltenden Wechselkurse entsprechend wie 
folgt zu ändern: 

5.1 Erhöhen sich die bei Abschluss des 
Reisevertrages bestehende Beförderungs-
kosten, insbesondere die Treibstoff kosten, 
so kann M-TOURS Erlebnisreisen den 
Reisepreis nach Maßgabe der nachfol-
gen-den Berechnung erhöhen: 
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen 
Erhöhung kann M-TOURS Erlebnisrei-
sen vom Kunden den Erhöhungsbetrag 
verlangen. 
b) In anderen Fällen werden die vom 
Beförderungsunternehmen pro Beför-
derungsmittel geforderten, zusätzlichen 
Beförderungskosten durch die Zahl der 
Sitzplätze des vereinbarten Beförderungs-
mittels geteilt. Den sich so ergebenden 
Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz kann 
M-TOURS Erlebnisreisen vom Kunden 
verlangen. 

5.2 Werden die bei Abschluss des Rei-
severtrages bestehenden Abgaben wie 
Hafen- oder Flughafengebühren, Sicher-
heitsgebühren im Zusammenhang mit der 
Beförderung; Einreise-, Aufenthalts- und 
Eintrittsgebühren gegenüber M-TOURS 
Erlebnisreisen erhöht, so kann der Reise-
preis um den entsprechenden, anteiligen 
Betrag heraufgesetzt werden. 

5.3 Bei einer Änderung der Wechselkurse 
nach Abschluss des Reisevertrags kann 
der Reisepreis in dem Umfange erhöht 
werden, in dem sich die Reise dadurch für 
M-TOURS Erlebnisreisen verteuert hat. 

5.4 Im Falle einer nachträglichen Än-

derung des Reisepreises hat M-TOURS 
Erlebnisreisen den Kunden unverzüglich, 
spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, 
davon in Kenntnis zu setzen. Preiserhöhun-
gen nach diesem Zeitpunkt sind nicht zu-
lässig. Bei Preiserhöhungen um mehr als 
8% ist der Kunde berechtigt vom Reisever-
trag zurückzutreten oder die Teilnahme an 
einer gleichwertigen Reise zu verlangen, 
wenn M-TOURS Erlebnisreisen eine solche 
Reise ohne Mehrpreis anbieten kann. Der 
Kunde hat diese Rechte unverzüglich nach 
der Erklärung der Änderung des Reiseprei-
ses durch M-TOURS Erlebnisreisen geltend 
zu machen. Dem Kunden wird empfohlen, 
dies auf einem dauerhaften Datenträger 
zu erklären. 

5.5 M-TOURS Erlebnisreisen ist gem. § 651f 
IV BGB verpfl ichtet, bei einer Verringerung 
der unter Ziff . 5.1-5.3 genannten Kosten 
den daraus resultierenden und vom Kun-
den bezahlten Mehrbetrag unter Abzug 
der tatsächlich entstandenen Verwaltungs-
kosten an den Kunden zu erstatten. 

6. Reiserücktritt durch den Kunden 

6.1 Der Kunde kann jederzeit vor Rei-
sebeginn von der Reise zurücktreten. 
Der Rücktritt ist gegenüber M-TOURS 
Erlebnis-reisen zu erklären. Sofern die 
Reise über einen Reisevermittler gebucht 
wurde, kann der Rücktritt auch diesem 
gegenüber erklärt werden. Maßgebend 
ist der Zugang der Rücktrittserklärung. Der 
Rücktritt ist grundsätzlich formlos möglich. 
Dem Kunden wird jedoch empfohlen, den 
Rücktritt auf einem dauerhaften Datenträ-
ger zu erklären. 

6.2 Bei einem Rücktritt des Kunden vor 
Antritt der Reise steht M-TOURS Erleb-
nis-reisen anstelle des Reisepreises eine 
Rücktrittsentschädigung zu (§ 651h BGB), 
sofern M-TOURS Erlebnisreisen den Rück-
tritt nicht zu vertreten hat und/oder keine 
unvermeidbaren, außergewöhnlichen 
Umstände i.S.d. § 651h III BGB vorliegen, 
die die Durchführung der Reise oder 
die Beförderung von Personen an den 
Bestimmungsort erheblich beeinträchti-
gen. Umstände sind unvermeidbar und 
außer-gewöhnlich, wenn sie nicht der 
Kontrolle der Partei unterliegen, die sich 
hierauf beruft und ihre Folgen sich auch 
dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn 
alle zumutbaren Vorkehrungen getroff en 
worden wären. 

6.3 M-TOURS Erlebnisreisen kann anstelle 
des konkret berechneten Entschädigungs-
anspruchs die folgende pauschalierte 
Rücktrittsentschädigung geltend machen: 
a) Busreisen 
bis 30 Tage vor Reisebeginn 25% 
ab 29. -22. Tag vor Reisebeginn 30% 
ab 21. – 15. Tag vor Reisebeginn 40% 
ab 14. – 10. Tag vor Reisebeginn 55% 
ab 9. – 7. Tag vor Reisebeginn 75% 
ab 6.– 2. Tag vor Reisebeginn 80% 
ab 1. Tag vor Reisebeginn bis Reiseantritt 
90% des Reisepreises 

b) Flugreisen Europa 
bis 61 Tage vor Reisebeginn 10% 
ab 60. - 46. Tag vor Reisebeginn 30% 
ab 45. - 31. Tag vor Reisebeginn 60% 
ab 30. - 15. Tag vor Reisebeginn 70% 
ab 14. - 2. Tag vor Reisebeginn 80% 
am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt 
(no-show) 90% des Reisepreises 

c) Schiff spauschalreise 
bis 90 Tage vor Reiseantritt 20 % 
ab 89. - 31. Tag vor Reisebeginn 40% 
ab 30. - 15. Tag vor Reisebeginn 60% 
ab 14. - 2. Tag vor Reisebeginn 85% 
am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt 
(no-show) 90 % des Reisepreises 

d) Zugpauschalreisen 
bis 45 Tage vor Reiseantritt 10 % 
ab 44. - 30. Tag vor Reisebeginn 30% 
ab 30. - 15. Tag vor Reisebeginn 50% 
ab 14. Tag vor Reisebeginn 75% 
am Tag der Abreise oder bei Nichtantritt 
(no-show) 90 % des Reisepreises 



I. Geltungsbereich

1.  Diese Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietwei-
se Überlassung von Hotelzimmern des jeweiligen Maritim Hotels 
zur Beherbergung sowie für alle in diesem Zusammenhang  
erbrachten weiteren Leistungen von Maritim für den Kunden  
(Hotelaufnahmevertrag).

2.  Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Räumlichkei-
ten, die Nutzung der überlassenen Hotelzimmer zu anderen als 
Beherbergungszwecken, öffentliche Einladungen oder sonstige 
Werbemaßnahmen zu Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- und 
ähnlichen Veranstaltungen und die Nutzung von Hotelflächen  
außerhalb der angemieteten Räume für die vorgenannten Veran-
staltungen bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung 
von Maritim und können von der Zahlung einer zusätzlichen Ver-
gütung abhängig gemacht werden. § 540 Abs. 1 Satz 2 BGB 
findet keine Anwendung, sofern der Kunde nicht Verbraucher ist. 

3.  Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, 
wenn dies vorher ausdrücklich vereinbart wurde.

II. Vertragsabschluss; Hinweispflicht

1.  Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden 
durch Maritim zustande. Maritim steht es frei, die Zimmerbuchung 
in Textform zu bestätigen.

2.  Der Kunde ist verpflichtet, Maritim unaufgefordert spätestens bei 
Vertragsabschluss darauf hinzuweisen, sofern die Inanspruch- 
nahme der Hotelleistung geeignet ist, den reibungslosen  
Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen von Maritim in 
der Öffentlichkeit zu gefährden.

III. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung

1.  Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die 
von ihm in Anspruch genommenen weiteren Leistungen verein-
barten bzw. geltenden Preise von Maritim zu zahlen. Dies gilt auch 
für vom Kunden direkt oder über Maritim beauftragte Leistungen 
Dritter, deren Vergütung von Maritim verauslagt wird.

2.  Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich der zum Zeit-
punkt des Vertragsschlusses geltenden Steuern und lokalen Ab- 
gaben. Nicht enthalten sind lokale Abgaben, die nach dem jeweiligen 
Kommunalrecht vom Gast geschuldet sind, wie zum Beispiel  
Kurtaxe. Bei Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer oder der 
Neueinführung, Änderung oder Abschaffung lokaler Abgaben auf 
den Leistungsgegenstand nach Vertragsschluss werden die Preise 
entsprechend angepasst. Bei Verträgen mit Verbrauchern gilt dieses 
nur, wenn der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Ver-
tragserfüllung vier Monate überschreitet.

3.  Maritim kann seine Zustimmung zu einer vom Kunden gewünsch-
ten nachträglichen Verringerung der Anzahl der gebuchten Zimmer, 
der Leistung des Hotels oder der Aufenthaltsdauer des Kunden 
davon abhängig machen, dass sich der Preis für die Zimmer und/
oder für die sonstigen Leistungen des Hotels angemessen erhöht. 

4.  Wurde Zahlung auf Rechnung vereinbart, so hat die Zahlung – 
vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung – binnen zehn  
Tagen ab Zugang der Rechnung ohne Abzug zu erfolgen.

5.  Für jede Mahnung nach Verzugseintritt hat der Kunde Mahn- 
kosten in Höhe von € 5 an Maritim zu erstatten. Der Nachweis, 
dass keine oder nur wesentlich geringere Kosten entstanden seien, 
steht dem Kunden frei. Bei Kunden, die keine Verbraucher sind, 
kann Maritim stattdessen auch den Anspruch aus § 288 Abs. 5 
BGB geltend machen.

6.  Maritim ist berechtigt, bei Vertragsabschluss vom Kunden eine 
angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, zum Bei-
spiel in Form einer Kreditkartengarantie, zu verlangen. Die Höhe 
der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag 
in Textform vereinbart werden. Bei Vorauszahlungen oder Sicher- 
heitsleistungen für Pauschalreisen bleiben die gesetzlichen  
Bestimmungen unberührt.

7.  In begründeten Fällen, zum Beispiel Zahlungsrückstand des Kunden 
oder Erweiterung des Vertragsumfangs, ist Maritim berechtigt, 
auch nach Vertragsschluss bis zu Beginn des Aufenthalts eine Vor- 
auszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorstehender Nr. 6 
oder eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten Vorauszahlung 
oder Sicherheitsleistung bis zur vollen vereinbarten Vergütung zu 
verlangen.

8.  Maritim ist ferner berechtigt, zu Beginn und während des Aufent-
haltes vom Kunden eine angemessene Vorauszahlung oder Sicher- 
heitsleistung im Sinne vorstehender Nr. 6 zu verlangen, soweit 
eine solche nicht bereits gemäß vorstehender Nummern 6 und/
oder 7 geleistet wurde.

9.   Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen 
Forderung gegenüber einer Forderung von Maritim aufrechnen 
oder verrechnen.

IV.  Rücktritt des Kunden / Nichtinanspruchnahme der

 Leistungen von Maritim

1.  Ein Rücktritt des Kunden von dem mit Maritim geschlossenen 
Vertrag ist nur möglich, wenn ein Rücktrittsrecht im Vertrag aus-
drücklich vereinbart wurde, ein gesetzliches Rücktrittsrecht be-
steht oder wenn Maritim der Vertragsaufhebung ausdrücklich  
zustimmt. Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechts sowie die etwaige 
Zustimmung zu einer Vertragsaufhebung sollen jeweils in Textform 
erfolgen.

2.  Wurde ein Termin für die kostenfreie Ausübung des Rücktritts-
rechts vereinbart, kann der Kunde bis dahin vom Vertrag zurück- 
treten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche von Maritim 
auszulösen. Das Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, wenn er es 
nicht bis zum vereinbarten Termin gegenüber Maritim in Textform 
ausübt. 

3.  Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits erloschen, be-
steht auch kein gesetzliches Rücktrittsrecht, und stimmt Maritim 
einer Vertragsaufhebung nicht zu, behält Maritim den Anspruch 
auf die vereinbarte Vergütung trotz Nichtinanspruchnahme der 
Leistung. Maritim hat die Einnahmen aus anderweitiger Vermie-
tung der Zimmer sowie die eingesparten Aufwendungen anzu-
rechnen. Werden die Zimmer nicht anderweitig vermietet, kann 
Maritim die vertraglich vereinbarte Vergütung verlangen und den 
Abzug für ersparte Aufwendungen pauschalieren. Der Kunde ist in 
diesem Fall verpflichtet, 90% des vertraglich vereinbarten Preises 
für Übernachtung mit oder ohne Frühstück sowie für Pauschal- 
arrangements mit Fremdleistungen, 70% für Halbpensions- und 
60% für Vollpensionsarrangements zu zahlen. Ihm steht der 
Nachweis frei, dass der vorgenannte Anspruch nicht oder nicht in 
der geforderten Höhe entstanden ist. 

V. Rücktritt von Maritim, nicht genehmigte Veranstaltungen

1.  Sofern vertraglich vereinbart wurde, dass der Kunde bis zu einem 
bestimmten Termin kostenfrei vom Vertrag zurücktreten kann, ist 
Maritim bis zu diesem Zeitpunkt seinerseits berechtigt, vom Ver-
trag ganz oder teilweise zurückzutreten, wenn Anfragen anderer 
Kunden nach den vertraglich gebuchten Zimmern vorliegen und 
der Kunde auf Rückfrage von Maritim mit angemessener Fristset-
zung auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. Dies gilt ent-
sprechend bei Einräumung einer Option, wenn andere Anfragen 
vorliegen und der Kunde auf Rückfrage von Maritim mit ange- 
messener Fristsetzung nicht zur festen Buchung bereit ist.

2.  Ferner ist Maritim berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund 
vom Vertrag außerordentlich zurückzutreten, insbesondere falls 
•  höhere Gewalt oder andere von Maritim nicht zu vertretende 

Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen;
 •  Hotelleistungen unter irreführender oder falscher Angabe oder 

Verschweigen vertragswesentlicher Tatsachen gebucht wurden. 
Vertragswesentlich können die Identität des Kunden, seine  
Zahlungsfähigkeit oder der Zweck seines Aufenthaltes sein;
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 •  Maritim begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die 
Inanspruchnahme der Hotelleistung den reibungslosen Ge-
schäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen von Maritim 
in der Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem 
Herrschafts- bzw. Organisationsbereich von Maritim zuzu-
rechnen ist;

 •  der Zweck bzw. der Anlass des Aufenthaltes gesetzeswidrig ist,
 •  ein Verstoß gegen Klausel I Nr. 2 vorliegt;
 •  eine vereinbarte oder gemäß obiger Klausel III Nrn. 6 und/oder 

7 verlangte Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer von  
Maritim gesetzten angemessenen Nachfrist nicht geleistet wurde.

3.  Nicht genehmigte Vorstellungsgespräche, Verkaufs- und ähnliche 
Veranstaltungen kann Maritim unterbinden bzw. abbrechen.

4.  Der berechtigte Rücktritt von Maritim oder die Unterbindung 
einer nicht genehmigten Veranstaltung gemäß obiger Nr. 3 be-
gründet keinen Anspruch des Kunden auf Schadensersatz.

5.  Sollte bei einem Rücktritt nach obiger Nr. 2 ein Schadensersatz- 
anspruch von Maritim gegen den Kunden bestehen, so kann 
Maritim den Anspruch pauschalieren. Klausel IV Nr. 3 Sätze 2 
bis 5 gelten in diesem Fall entsprechend.  

VI. Zimmerbereitstellung, -übergabe und -rückgabe

1.  Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung be-
stimmter Zimmer, sofern das nicht ausdrücklich vereinbart wurde.

2.  Vorbehaltlich der ausdrücklichen Vereinbarung einer früheren 
Bereitstellungszeit stehen gebuchte Zimmer dem Kunden ab 
15.00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. Sofern 
nicht ausdrücklich eine spätere Ankunftszeit vereinbart oder das 
betreffende Zimmer vorausbezahlt wurde, hat Maritim das Recht, 
gebuchte Zimmer nach 18.00 Uhr anderweitig zu vergeben, 
ohne dass der Kunde hieraus einen Anspruch gegen Maritim 
herleiten kann. Eine Verpflichtung zur anderweitigen Vergabe 
besteht nicht.

3.  Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer Maritim spätestens 
um 12.00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung 
über diesen Zeitpunkt hinaus gegen ein zeitabhängiges Entgelt 
kann – vorbehaltlich Verfügbarkeit – mit Maritim vereinbart werden. 

4.  Sollte der Kunde das Zimmer über 12.00 Uhr hinaus nutzen, 
ohne zuvor eine ausdrückliche Vereinbarung mit Maritim dazu 
getroffen zu haben, kann Maritim aufgrund der verspäteten 
Räumung des Zimmers für dessen vertragsüberschreitende 
Nutzung bis 18.00 Uhr 50% des vollen Listenpreises in Rech-
nung stellen (mindestens aber das Entgelt gemäß vorstehender 
Nr. 3), ab 18.00 Uhr mindestens 90%. Vertragliche Ansprüche 
des Kunden werden hierdurch nicht begründet. Ihm steht es frei 
nachzuweisen, dass Maritim kein oder ein wesentlich niedrigerer 
Anspruch auf Nutzungsentgelt entstanden ist.

VII. Haftung von Maritim

1.  Maritim haftet für von ihm zu vertretende Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Wei-
terhin haftet Maritim für sonstige Schäden, die auf einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Maritim 
beruhen, und Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahr-
lässigen Verletzung von vertragstypischen Pflichten von Maritim 
beruhen. Vertragstypische Pflichten sind solche Pflichten, die die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen 
und auf deren Erfüllung der Kunde vertraut und vertrauen darf. 
Einer Pflichtverletzung von Maritim steht die eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Weitergehende Scha-
densersatzansprüche sind, soweit in dieser Klausel VII nicht 

anderweitig geregelt, ausgeschlossen. Sollten Störungen oder 
Mängel an den Leistungen von Maritim auftreten, wird Maritim 
bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des Kunden bemüht 
sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm 
Zumutbare beizutragen, um die Störung zu beheben und einen 
möglichen Schaden gering zu halten. Im Übrigen ist der Kunde 
verpflichtet, Maritim rechtzeitig auf die Möglichkeit der Entste-
hung eines außergewöhnlich hohen Schadens hinzuweisen.

2.  Für eingebrachte Sachen haftet Maritim dem Kunden nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Es wird empfohlen, den Hotel- 
oder Zimmersafe zu nutzen. Will der Kunde Geld, Wertpapiere 
und Kostbarkeiten mit einem Gesamtwert von mehr als € 800 
oder sonstige Sachen mit einem Gesamtwert von mehr als  
€ 3.500 einbringen, ist eine gesonderte Aufbewahrungsverein-
barung mit Maritim zu treffen.

3.  Zurückgebliebene Sachen des Kunden werden nur auf Anfrage, 
Risiko und Kosten des Kunden nachgesandt. Maritim bewahrt 
die Sachen drei Monate auf; danach werden sie, sofern ein er-
kennbarer Wert besteht, dem lokalen Fundbüro übergeben. Ist 
das Fundbüro zur Übernahme nicht bereit, werden die Sachen 
weitere neun Monate aufbewahrt und dann entweder verwertet 
oder vernichtet. Für die Haftung von Maritim gelten vorstehende 
Nr. 1 Sätze 1 bis 5 entsprechend.

4.  Wird dem Kunden ein Stellplatz in der Hotelgarage oder auf einem 
Hotelparkplatz, auch gegen Entgelt, zur Verfügung gestellt, 
kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Eine Über-
wachungspflicht von Maritim besteht nicht. Bei Abhanden- 
kommen oder Beschädigung auf dem Hotelgrundstück abge-
stellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet 
Maritim nur nach Maßgabe vorstehender Nr. 1 Sätze 1 bis 5. 
Etwaige Schäden sind Maritim unverzüglich anzuzeigen.

5.  Weckaufträge werden von Maritim mit größter Sorgfalt ausge-
führt. Nachrichten, Post und Warensendungen für die Gäste wer-
den mit Sorgfalt behandelt. Maritim übernimmt die Zustellung, 
Aufbewahrung (bei Warensendungen jedoch nur nach vorheriger 
Absprache) und – auf Wunsch – gegen Entgelt die Nachsen-
dung derselben. Für die Haftung von Maritim gelten vorstehende 
Nummer 1 Sätze 1 bis 5 entsprechend.

VIII. Schlussbestimmungen

1.  Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser All-
gemeinen Geschäftsbedingungen sollen in Textform erfolgen. 
Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden 
sind unwirksam.

2.  Erfüllungs- und Zahlungsort ist im kaufmännischen Verkehr der 
Standort des jeweiligen Maritim Hotels.

3.  Im kaufmännischen Verkehr ist – auch für Scheckstreitigkeiten – 
ausschließlicher Gerichtsstand Bad Salzuflen. Maritim kann den 
Kunden nach seiner Wahl aber auch am Standort des jeweiligen 
Maritim Hotels oder am Sitz des Kunden verklagen. Das Gleiche 
gilt jeweils, sofern der Kunde die Voraussetzung des § 38 Abs. 2 
ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat.

4.  Es gilt deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts 
und des Kollisionsrechts ist ausgeschlossen.

5.  Maritim nimmt nicht an Streitbeilegungsverfahren vor Verbrau-
cherschlichtungsstellen teil.

6.  Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so 
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht  
berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.
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